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Originalarbeit

Zusammenfassung  eine  Fülle  von  standardisierten  ins-
trumenten  ermöglicht  mittlerweile  an  empirischen  Daten 
ausgerichtete  aussagen  zur  Kriminalprognose.  Der  vor-
liegende  beitrag  zeigt  am  beispiel  von  weit  verbreiteten 
und  für  die  praktische  anwendung  relevanten  Verfahren 
(Violence risk appraisal guide, Static-99, Historical Cli-
nical  risk  Management-20,  Psychopathy  Checklist-revi-
sed)  limitationen  der anwendbarkeit  solcher  instrumente 
auf.  Vor  diesem  Hintergrund  soll  deutlich  werden,  dass 
der  psychopathologische arbeitsansatz  durch  den  einsatz 
standardisierter  kriminalprognostischer  instrumente  nicht 
überflüssig, sondern im Sinne eines integrativen Vorgehens 
sinnvoll ergänzt wird.

Schlüsselwörter  Kriminalprognose · basisrate · Violence 
risk appraisal guide · Static-99 · Historical Clinical risk 
Management-20 · Psychopathie

Criminal risk assessment 

Does psychopathology still play a role?

Abstract  a  variety  of  standardized  instruments  allows 
risk  assessment  based  upon  empirical  data.  this  paper 
calls attention to the pitfalls immanent to the application of 
popular  prognostic  instruments  (Violence  risk  appraisal 
guide, Static-99, Historical Clinical risk Management-20, 
Psychopathy  Checklist-revised).  Psychopathological  as-
sessment,  however,  has  not  been  superseded  by  standard-

ized instruments but serves as a valuable addition in terms 
of an integrative approach.

Keywords  risk assessment · base rate · Violence risk 
appraisal guide · Static-99 · Historical Clinical risk 
Management-20 · Psychopathy

Einleitung

in  den  letzten  Jahren  hat  die Vorhersage  kriminellen Ver-
haltens  innerhalb der  forensischen Psychiatrie an enormer 
bedeutung  gewonnen.  gerade  in  diesem  teilbereich  der 
forensisch-psychiatrischen arbeit  ist die entwicklung weg 
von  kasuistischen  betrachtungen  hin  zu  einem  empirisch 
fundiert arbeitenden Fachgebiet besonders nachhaltig. auf 
diese  Weise  wurde  die  forensische  Psychiatrie  zu  einer 
wissenschaftlich  ausgesprochen  spannenden  und  perspek-
tivträchtigen  Subdisziplin  der  allgemeinen  Psychiatrie. 
exemplarisch  dafür  gilt  die  entwicklung  einer  Vielzahl 
von  Prognoseinstrumenten  (Übersicht  [1]).  Vor  dem  Hin-
tergrund  der  sich  aus  der anwendung  dieser  instrumente 
ergebenden Möglichkeiten mag das auf Janzarik [2] zurück-
gehende Schlagwort von der Psychopathologie als Grund-
lagenwissenschaft  für  manchen  leser  etwas  antiquiert 
wirken.  allerdings  sollte  die  bedeutung  der  empirie  für 
den einzellfall nicht unkritisch überschätzt werden. in foro 
wird ein gutachter stets mit der berechtigten Frage konfron-
tiert, was die  im gutachten zitierten empirischen befunde 
und ergebnisse auf verschiedenen Skalen konkret  für den 
zur  Verhandlung  stehenden  einzelfall  bedeuten.  Vor  dem 
Hintergrund  individueller  Konstellationen  kommt  manch 
empirisch durchaus  fundiert abgeleitete aussage  ins Wan-
ken. Der vorliegende beitrag erörtert beispielhaft die damit 
verbundene  Problematik.  Darüber  hinaus  skizziert  er  den 
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Stellenwert  psychopathologischen  Wissens  für  die  arbeit 
mit  standardisierten  instrumenten  und  argumentiert  für 
einen integrativen arbeitsansatz, der eine brücke zwischen 
empirisch fundierten Daten und der psychopathologischen 
analyse des einzelfalls schlägt.

Dabei  lohnt  sich  zunächst  einmal  der  blick  auf  den 
anspruch  der  juristischen  auftraggeber  an  die  gutachter 
bzw.  die  begutachtung.  Von  boetticher  et  al.  [3]  wurde  
in  den  Mindeststandards  zur  kriminalprognostischen 
begutachtung  ausgeführt,  dass die vom gesetz geforderte 
gefahrenprognose,  also  das  Urteil,  ob  die  Prognose  in 
dem  jeweiligen  rechtlichen  rahmen  ausreichend  günstig 
bzw. hinreichend negativ  ist, ausschließlich auf normative 
Überlegungen zurückgeht. Das gericht habe dabei die vom 
Sachverständigen ermittelten Merkmale zur Wahrscheinlich-
keitseinschätzung unter berücksichtigung des grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit  und  des  gewichtes  des  Freiheits-
grundrechts zugrunde zu legen. Der gutachter soll mit sei-
nen erfahrungswissenschaftlichen erkenntnismöglichkeiten 
dem gericht bei der Feststellung der für die Prognose not-
wendigen tatsachen helfen. letztlich geht es also um eine 
wissenschaftlich  begründete  aussage  dazu,  wie  groß  die 
Wahrscheinlichkeit ist, dass die begutachtete Person erneut 
Straftaten  (und  wenn  ja,  konkret  welche)  begehen  wird. 
Wenn man in diesem Zusammenhang lediglich einen kon-
kreten  Zahlenwert  erwartet,  hilft  die  psychopathologische 
abklärung in der tat nicht weiter.

Statistische Daten bzw. Verfahren

basisraten

auf der Suche nach Zahlenwerten zur rückfallwahrschein-
lichkeit bieten sich zunächst einmal die basisraten für rück-
fälle in einem bestimmten Deliktbereich an. basisraten, wie 
sie ausführlich bei gross  [4], nedopil  [1] und Jehle et al. 
[5]  gefunden  werden  können,  offerieren  Zahlenwerte  zur 
rückfallrate  (z. b.  3–10 %  für  inzestdelikte,  15–25 %  für 
raubdelikte und 25–50 % für exhibitionismus). Die arbeit 
mit diesen empirisch fundierten Werten bzw. instrumenten 
ist,  im  Detail  betrachtet,  jedoch  von  nur  eingeschränktem 
Wert:  allein  die  angeführten  beispiele  zeigen,  dass  zwi-
schen den ergebnissen einzelner Studien zu diesem thema 
eine nichtunerhebliche Spannbreite besteht. Die einordnung 
des einzellfalls bzw. der Vergleich der zu begutachtenden 
Person mit der einer bestimmten rückfallrate zugrunde lie-
genden  Studienpopulation  ist  daher  schwierig. außerdem 
werden  kriminalprognostische  Stellungnahmen  vorwie-
gend  im Kontext  schwerwiegender Delikte eingeholt, und 
diese  Delikte  weisen  z. b.  mit  0–3 %  für  Mord  und  tot-
schlagsdelikte  in  der  regel  geringe  basisraten  auf.  es  ist 
für den forensisch erfahrenen Praktiker offensichtlich, dass 

bestimmte  Subgruppen  der  Delinquenten  mit  tötungsde-
likten, z. b. diejenigen mit sadistisch motivierten tötungs-
handlungen,  ein  höheres  rückfallrisiko  tragen.  Statistisch 
fundierte aussagen zu diesem rückfallrisiko lassen sich für 
solche  speziellen  tätergruppen  allerdings  mangels  aussa-
gekräftiger Daten letztlich gar nicht treffen. beim großteil 
der zu begutachtenden Fälle geht es somit darum, psycho-
pathologisch zu erfassen, ob und wenn  ja, warum ein  zur 
begutachtung  anstehender  Straftäter  von  dieser  statistisch 
günstigen Basisrate abweicht und welchen Einfluss diese 
abweichung auf das zu ermittelnde individuelle rückfall-
risiko hat.

ein weiteres Problem betrifft das breite Deliktspektrum 
einiger  Straftäter,  das  sich  nicht  in  einer  basisrate  abbil-
den  lässt. Unterschiedliche Delinquenzbereiche gehen mit 
unterschiedlichen  basisraten  einher,  was  naturgemäß  zu 
einer  Durchmischung  unterschiedlicher  rückfallquoten 
führt.  letzten  endes  bleibt  daher  unklar,  welche  dieser 
rückfallquoten auf den einzelfall anzuwenden sind. außer-
dem sagt die basisrate nichts über die Person aus, die begut-
achtet wird, sondern lediglich etwas zum rückfallrisiko in 
einem bestimmten Deliktbereich. aufgabe der kriminalpro-
gnostischen begutachtung ist es jedoch, fachlich fundierte 
aussagen  zu  einer  konkreten  Person  zu  treffen  und  nicht 
zu  einem  Deliktbereich,  in  dem  diese  Person  delinquiert 
hat. Vor diesem Hintergrund ermöglichen basisraten ledig-
lich eine aussage dazu,  in welchem und insbesondere mit 
welchem  rückfallrisiko  behafteten  Deliktbereich  sich  der 
betroffene  bewegt.  basisraten  und  psychopathologische 
analyse können sich keinesfalls gegenseitig ersetzen, son-
dern basisraten ermöglichen die Verortung des einzelfalls 
im kriminologischen erfahrungsraum.

Violence risk appraisal guide

alle modernen Prognoseinstrumente sind stärker am einzel-
fall orientiert. Der Violence risk appraisal guide von Harris 
et al. (Vrag; [6]), der mittlerweile in einer deutschen Ver-
sion vorliegt [7] und darüber hinaus auch online zugänglich 
ist  (www.zurichforensic.org),  basiert  auf  einer  Stichprobe 
von 618 männlichen rechtsbrechern,  die  aus  einer Hoch-
sicherheitseinrichtung entlassen wurden und deren weitere 
entwicklung im Verlauf überprüft wurde. Dabei waren nach 
7 Jahren  31 %  der  entlassenen  mit  gewalttaten  rückfällig 
geworden,  und  Harris  et  al.  [6]  analysierten  Zusammen-
hänge zwischen verschiedenen Merkmalen und der Wahr-
scheinlichkeit eines rückfalls. auf diese Weise ließen sich 
12 Variablen extrahieren, die z. t. auch „kriminoprotektive“ 
Merkmale erfassen. im Vrag können Summenwerte zwi-
schen −26 und 38 erreicht werden, wobei zunehmende Werte 
positiv mit gewalttätigem rückfall, Schwere des rückfalls 
und Kürze der Zeitspanne bis zum rückfall korrelieren. auf 
diese Weise lässt sich der einzelfall in 9 gruppen mit nume-

http://www.zurichforensic.org
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risch ansteigenden rückfallraten einordnen. im Unterschied 
zu den Basisraten fließen bei der Auswertung auch persön-
liche Merkmale (z. b. alter und ehelicher Status) des Straf-
täters ein. empirische erkenntnisse werden auf diese Weise 
mit Merkmalen des einzelfalls verschränkt.

Jedoch ist auch dieses instrument nicht geeignet, die mit 
kriminalprognostischen Fragestellungen verbundenen Pro-
bleme  vollständig  zu  lösen.  Dies  soll  beispielhaft  anhand 
von 2 items, nämlich item 9 „irgendein weibliches Opfer“ 
und  item 11  „Vorliegen  einer  Schizophrenie“  verdeutlicht 
werden. beide Merkmale gelten, wenn sie erfüllt sind,  im 
Vrag als „kriminoprotektiv“. Dies ist aus kriminologischer 
Sicht  insofern  stimmig,  als  dass  gewaltdelikte  meistens 
männliche Opfer betreffen und somit das rückfallrisiko bei 
gewalttätigkeit gegenüber Männern höher ist als gegenüber 
Frauen.  im  Kontext  sexueller  gewalttätigkeit  bzw.  häus- 
licher  gewalt  wäre  es  jedoch  fatal,  die  tatsache,  dass  es  
sich um weibliche Opfer handelt, als prognostisch günstig 
zu bewerten. gleiches gilt für schizophrene rechtsbrecher: 
in  der  tat  ist  die  rückfälligkeit  schizophrener  Straftäter 
geringer  als  bei  anderen  tätergruppen  (zuletzt  [8]).  Dies 
liegt jedoch entscheidend darin begründet, dass diese Pati-
entengruppe  erfolgreich  behandelt  werden  kann.  bei  der 
begutachtung eines schizophrenen Patienten, der sich bis-
lang jeder therapeutischen intervention verweigert hat, hat 
auch dieses Vrag-item keine aussagekraft. es gilt also, die 
Stärken bzw. Schwächen eines bestimmten Prognoseinstru-
ments in unterschiedlichen Konstellationen zu erkennen und 
dann auch trotz eines formal anders zu wertenden Summen-
Scores  eine  verlässliche  einschätzung  der  individuellen 
gefährlichkeit  abzugeben,  die  dann  im  Wesentlichen  auf 
einer psychopathologischen analyse des einzelfalls beruht 
(z. b. beim schizophrenen gewalttäter auf den Kenntnissen 
zum Verlauf psychotischer erkrankungen).

in ähnlicher Weise kann man über verschiedene andere 
der Vrag-items diskutieren und damit die auf den ersten 
blick  verführerische  einteilung  in  9 risikokategorien  mit 
definierten Prozentwerten relativieren. Dennoch handelt 
es sich um ein sehr praktikables Untersuchungsinstrument, 
das dem anwender eine wertvolle Orientierungshilfe geben 
kann. allerdings  ist zu bedenken, dass der Vrag nur  für 
die risikoeinschätzung bei typischen gewaltdelikten geeig-
net  und  in  Deutschland bzw.  im  deutschsprachigen raum 
nicht  validiert  ist  [7].  Der Vrag  eignet  sich  somit  nicht 
zur  Vorhersage  häuslicher  gewaltstraftaten  oder  sexueller 
Übergriffe.

Static-99

Vorab  wurde  dargestellt,  dass  die  entscheidung,  welches 
Prognoseinstrument im einzelfall genutzt werden soll, fun-  
diert nur mit psychopathologischen Kenntnissen und erfah-
rungen  getroffen  werden  kann.  Für  die  einschätzung  des 

rückfallrisikos bei Sexualstraftätern ist beispielsweise der  
Static-99  von  Hanson  und  thornton  [9]  geeignet.  Dieses 
instrument  umfasst  10 items,  die  die  Schätzung  eines 
zukünftigen  risikos  auf  der  basis  ihres  Vorliegens  bzw. 
nichtvorliegens  ermöglichen.  Maximal  können  12 Punkte 
erreicht werden. Werte über 6 zeigen ein hohes risiko zur 
begehung  von  Straftaten  an.  Das  Manual  des  Static-99  
[10] ist online publiziert (www.sgc.gz.ch), sodass auch bei 
diesem  instrument  ein  niederschwelliger  Zugang  zu  den 
für  die  sachgerechte  anwendung  erforderlichen  informa-
tionen  gewährleistet  ist.  letztlich  sehen  die  autoren  die 
Unterteilung in 4 risikokategorien mit niedrigem, moderat 
niedrigem,  moderat  hohem  und  hohem  risiko  vor,  wobei 
z. b.  einem  Summenwert  ≥ 6  im  Fünfjahreszeitraum  ein 
rückfallrisiko  für  von  39 %  für  Sexualstraftaten  und  von 
44 % für gewaltdelikte zugeschrieben wird [10]. allerdings 
haben innerhalb der gesamtgruppe nur 3 der 1086 Proban-
den einen Wert von 9 erreicht. Von diesen dreien wurde nur 
einer rückfällig, womit ein Proband mit 9 Punkten nach den 
ergebnissen  der  Studie  ein  geringeres  rückfallrisiko  auf-
weist als diejenigen mit 6 oder 7 Punkten. empirisch fun-
dierte aussagen  zu  Probanden  mit  10  oder  mehr  Punkten 
lassen sich gar nicht  treffen, da niemand  in der ursprüng-
lichen  Stichprobe  einen  solch  hohen  Wert  erreicht  hatte. 
letztlich bleibt  es dabei,  dass  in  einem bereich zwischen 
9 und 12 Punkten von Hanson et al. keine validen und aus-
sagekräftigen  Daten  erhoben  werden  konnten,  weil  diese 
Werte ausgesprochen selten erzielt werden [10].

Überhaupt  ist  es  notwendig,  bei  Prognoseinstrumenten 
das  Manual  und  die  zugehörige  literatur  bezüglich  der 
aussagekraft eines bestimmten Punktwerts für den einzel-
fall  aufmerksam  zu  studieren:  Hanson  [11]  und  thornton 
[12] haben beispielsweise wiederholt auf das Problem der 
altersabhängigkeit von rückfallraten von Sexualstraftätern 
hingewiesen. auch im Originalmanual [10] wird ausgeführt, 
dass z. b. Vergewaltiger ab dem alter von 60 Jahren, statis-
tisch gesehen, kaum mehr rezidivieren, und Hanson [11] hat 
dies vor Kurzem in einer arbeit noch einmal explizit betont. 
Probanden des Hochrisikoklientels von über 6 Punkten wer-
den im altersbereich zwischen 18 und 39 Jahren mit 37 % 
rückfällig,  während  bei  über  60-jährigen  Probanden  mit 
denselben Punktwerten lediglich eine rückfallwahrschein-
lichkeit von 9,1 % zu verzeichnen ist.

Zwischenstand

basisraten und die vorab beispielhaft diskutierten standar-
disierten  instrumente  ermöglichen  eine  Orientierung  an 
empirischen befunden. außerdem sind die basisraten und 
instrumente  wie  Vrag  und  Static-99  leicht  zugänglich 
und einfach zu handhaben: teilweise sind sie inklusive der 
Manuale  öffentlich  zugänglich  und  dadurch  auch  für  alle 
Verfahrensbeteiligten überprüfbar. bei all diesen Vorteilen 

http://www.sgc.gz.ch
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bleibt  jedoch  zu  beachten,  dass  die aussagekraft  statisti-
scher erkenntnisse für den einzellfall begrenzt ist [13]. Dies 
soll jedoch keinesfalls als argument gegen die Verwendung 
empirisch fundierter Daten bei der kriminalprognostischen 
begutachtung dienen.

Die vorherigen abschnitte sollten aber deutlich machen, 
dass  vermeintlich  einfach  handhabbare  instrumente  wie 
Vrag  und  Static-99  die  psychopathologische  auseinan-
dersetzung  mit  den  gegebenheiten  des  einzelfalls  nicht 
ersetzen  können.  ein  hinsichtlich  der  gesamtpopulation 
einer  bestimmten  Studie  aussagekräftiger  Zahlenwert 
ermöglicht für den zur begutachtung anstehenden einzelfall 
allenfalls eine Orientierung, denn mit seiner Hilfe kann der 
einzelfall einer vergleichbaren risikokategorie zugeordnet 
werden.  beide  instrumente  können  nur  dann  zielführend 
eingesetzt werden, wenn ihre anwendung sich im rahmen 
einer  vorangegangenen  psychopathologischen  Prüfung  als 
sinnvoll erwiesen hat. letztendlich müssen die mithilfe sol-
cher Verfahren  ermittelten  Zahlenwerte  für  den  einzelfall 
sehr differenziert betrachtet werden  [14]. Sie ermöglichen 
keine aussagen zu Persönlichkeit, aktuellem befund, ent-
wicklungsschritten  und  insbesondere  keine  aussagen  zu 
möglichen interventionsstrategien.

Andere Verfahren

Historical Clinical risk Management-20

Die  bei  den  zuvor  beschriebenen  statistischen  Verfahren 
vermissten aussagen  zu  entwicklungsschritten  bzw.  risi-
koszenarien lassen sich standardisiert anhand des Historical 
Clinical  risk  Management-20  (HCr-20),  entwickelt  von 
Webster et al. [15], treffen. Das instrument liegt seit 1998 
in einer deutschen Version vor [16]. Der HCr-20 erfasst in 
20 items risikofaktoren, die eine Vorhersage von gewalt-
straftaten psychisch kranker Personen ermöglichen. Dabei 
werden  aspekte  aus  der  Vergangenheit,  der  gegenwart 
und mögliche risikoszenarien der Zukunft berücksichtigt. 
Das Instrument definiert keine Grenzwerte, ab denen von 
einer gefahr auszugehen ist. es dient dazu, strukturiert und 
durch ein Manual geleitet, prognostisch relevante Problem-
bereiche abzuklären. auf der basis der dabei gewonnenen 
erkenntnisse soll über risiken, aber insbesondere auch über 
interventionsmöglichkeiten  nachgedacht  werden.  Diese 
komplexe aufgabe kann aber nur sachgerecht geleistet wer-
den,  wenn anwender  ihre  psychopathologische  expertise 
nutzen.

bei  der  entwicklung  des  HCr-20  war  niemals  an  die 
aufrechnung  der  Punktwerte  betreffs  einzelner  items 
gedacht worden. Die autoren sehen diese außerhalb wissen-
schaftlicher Kontexte auch nicht als gerechtfertigt an, son-
dern empfehlen für den klinischen anwendungsbereich eine 

differenzierte aufarbeitung der einzelnen themenbereiche, 
die  letztlich  zu  differenzierten  risikoszenarien  und  inter-
ventionsstrategien führen soll [15, 16]. bei der anwendung 
des HCr-20 als punktwertorientiertes instrument handelt es 
sich somit um ein Vorgehen, das nicht an den eigentlichen 
interessen  und  Vorgaben  des  instruments  ausgerichtet  ist. 
Der HCr-20 offeriert eine am kriminologischen bzw. foren-
sisch-psychiatrischen Wissensstand orientierte checklisten-
artige  Zusammenstellung  kriminalprognostisch  relevanter 
Problembereiche.

betrachtet man die einzelnen HCr-20-items, so zeigen 
sich hierbei einerseits items, für deren beantwortung kein 
psychopathologisches Wissen erforderlich ist, z. b. „frühere 
gewaltanwendung“,  „geringes alter  bei  erster  gewalttat“ 
oder  „Probleme  im  arbeitsbereich“.  Wenn  sich  der  gut-
achter jedoch zu dem Vorliegen z. b. eines „Substanzmiss-
brauchs“,  einer  „gravierenden  seelischen  Störung“,  einer 
„Persönlichkeitsstörung“,  dem  „Mangel  an  einsicht“  oder 
„negativen einstellungen“ äußern will, kommt er um eine 
psychopathologische analyse des einzelfalls kaum herum. 
Hier zeigt sich beispielhaft, dass sich standardisiertes Vorge-
hen und psychopathologische expertise nicht ausschließen. 
Vielmehr ist eine psychopathologisch orientierte Vorgehens-
weise bei sachgerechter anwendung des instruments in der 
kriminalprognostischen begutachtung unabdingbar.

Psychopathy Checklist-revised

gleiches gilt für die Psychopathy Checklist (PCl; [17, 18]): 
Hier  können  insbesondere  aussagen  zum  Vorliegen  von 
denjenigen  items,  die  das  in  Faktor 1  zusammengefasste 
manipulativ-ausbeuterische  interaktionsverhalten  charak-
terisieren  (z. b.  „trickreicher  sprachgewandter  blender 
mit oberflächlichem Charme“, „erheblich übersteigertes 
Selbstwertgefühl“, „betrügerisch-manipulatives Verhalten“, 
„Mangel  an  gewissensbissen  oder  Schuldbewusstsein“) 
ohne  eine  sorgfältige  psychopathologische  analyse  von 
Biografie und Persönlichkeit des Exploranden nicht sinnvoll 
getroffen werden.

Der PCl-Summenwert ist in der tat eine wichtige infor-
mation innerhalb des kriminalprognostischen beurteilungs-
prozesses (weil er auch Einfluss darauf hat, wie dieser 
Prozess  gestaltet  werden  sollte,  denn  gerade  einer  ausge-
prägten  Manipulationsfähigkeit  muss  bei  der  exploration 
adäquat  begegnet  werden).  Jedoch  dürfen  die  bedeutung 
und  die  aussagekraft  selbst  sorgfältig  abgeklärter  Werte 
nicht überschätzt werden, denn im deutschsprachigen raum 
besteht  das  Problem,  dass  in  Straftäterpopulationen  ein 
Durchschnittswert der PCl-Scores von 12 vorliegt [19, 20]. 
Damit liegt ein großteil der Strafgefangenen in Deutschland 
und der Schweiz weit unter dem „Psychopathy“-grenzwert 
von  30.  Dies  bedeutet  jedoch  keineswegs,  dass  all  diese 
inhaftierten Personen nicht rückfallgefährdet sind. Vielmehr 
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stellt sich die Frage, ob das instrument für die anwendung 
im deutschsprachigen raum wirklich in der Weise geeignet 
ist, wie es ein erster blick auf die internationale Studienlage 
[17] vorzugeben scheint.

Fazit

Die entwicklung von standardisierten Prognoseinstrumen-
ten hat das kriminalprognostische Vorgehen bereichert. Die 
aussagekraft dieser  instrumente wird  jedoch durch rück-
griff  auf  fundierte  psychopathologische  und  kriminolo-
gische Kenntnisse gesteigert. Die von boetticher et al. [21] 
kritisierte  eindimensionale  Orientierung  an  Prognoseins-
trumenten  stellt  zurzeit  auch  nicht  das  vordringliche  Pro-
blem der begutachtung dar. Vielmehr zeigt die auswertung 
kriminalprognostischer  gutachten,  dass  die  empirischen 
befunde,  auf  denen  die  entwicklung  von  Prognoseinstru-
menten basierte, zu wenig zur Kenntnis genommen werden. 
In Gutachten finden sich immer wieder auffallend wenige 
Pro-  oder  Kontraargumente  für  weiterbestehende  gefähr-
lichkeit, die sich an anerkannten risikovariablen für rück-
falldelinquenz orientieren [22, 23]. Viele gutachter scheinen 
nach wie vor eher intuitiv vorzugehen und vernachlässigen 
dabei nicht nur empirische risikofaktoren, sondern auch die 
auseinandersetzung mit der Persönlichkeit des exploranden 
und  insbesondere  mit  seiner  Motivation  zu  delinquieren. 
außerdem fehlt oftmals eine tief gehende auseinanderset-
zung mit der postdeliktischen entwicklung oder vorhande-
nen  ressourcen.  Vor  diesem  Hintergrund  erschöpfen  sich 
kriminalprognostische  aussagen  vielfach  an  der  aufzäh- 
lung  wiederholter  Vergehen.  Dieses  Vorgehen  offenbart 
dadurch nicht nur eine Unkenntnis der entwicklungen der 
forensischen Psychiatrie  der  letzten  Jahre und  Jahrzehnte, 
sondern  auch  eine  mangelnde  bereitschaft  bzw.  Kompe-
tenz,  auf die psychopathologischen ausgangsbedingungen 
des einzelfalls einzugehen.

Die juristischen auftraggeber der begutachtung könnten 
den anteil solcher nichtaussagekräftiger gutachten auf ein-
fache Weise reduzieren, indem sie in den gutachtenaufträ-
gen nicht nur allgemeine Feststellungen zur gefährlichkeit 
fordern  [24],  sondern  sich  auch  um  differenzierte  Frage-
stellungen  [3]  bemühen.  Wenn  nicht  nur  nach  der  Wahr-
scheinlichkeit,  dass  die  zu  begutachtende  Person  erneut 
Straftaten begehen wird, sondern auch nach der art der zu 
erwartenden Straftaten, den zu erwartenden Opfern, mög-
lichen  interventionsstrategien  und  risikoszenarien  sowie 
nach dem Zusammenhang zwischen Persönlichkeitseigen-
schaften  und/oder  psychischen  Störungen  und  der  Delin-
quenz gefragt wird, werden diejenigen gutachter, die sich 
einer arbeitsweise unter fehlendem rückgriff auf Psycho-
pathologie und Kriminologie verschrieben haben, mit ein-

fachen  Mitteln  daran  gehindert,  dieses  Vorgehen  auch  in 
Zukunft zu praktizieren.

insgesamt ist es wenig zielführend und fachlich auch nicht 
gerechtfertigt, einen vermeintlich unüberwindbaren gegen-
satz  zwischen  statistischen  erkenntnissen  und  psychopa-
thologischer arbeit zu behaupten. beide Vorgehensweisen 
lassen sich in einen mehrdimensionalen ansatz integrieren, 
der  ihre  jeweiligen  Schwachpunkte  ausgleichen  und  ihre 
Stärken nutzen kann. ein solcher ansatz wurde beispielhaft 
von Dahle [19] entwickelt: ihm geht es um die erarbeitung 
einer  individuellen Delinquenztheorie mit aussagen dazu, 
1) was die Straffälligkeit der Person bislang gefördert hat, 
was 2) die persönlichen bzw. 3) die situativen bedingungs-
faktoren der Straffälligkeit waren und 4) zur zeitlichen Sta-
bilität dieser Faktoren.

Diese an Biografie und Persönlichkeit orientierte idio-
grafische Prognose (dazu auch [14, 25, 26]) wird im zwei-
ten  Schritt  mit  empirischen  befunden  und  erkenntnissen 
abgestimmt  und  hinsichtlich  Übereinstimmungen  bzw. 
Diskrepanzen  überprüft.  in  diesem  ansatz  wird  die  psy-
chopathologische  auseinandersetzung  mit  dem  einzelfall 
mit  empirisch  fundiertem  Datenmaterial  abgeglichen,  und 
dieser abgleich kann vor Fehlern schützen. Dennoch kann 
prinzipiell auch ohne statistische Verfahren gearbeitet wer-
den.  eine  kriminalprognostische  begutachtung  ohne  psy-
chopathologische Analyse der biografischen Entwicklung 
mit entwicklung einer Delinquenzhypothese hingegen wird 
der  komplexen aufgabenstellung  nicht  gerecht,  und  auch 
klinisch-therapeutische Merkmale haben hier nach wie vor 
eine große bedeutung [27]. Die anwendung standardisier-
ter Instrumente führt demgegenüber nicht zwangsläufig zu 
aussagekräftigeren resultaten: „Jedes (Prognose)instrument 
kann nur ein Hilfsmittel sein, eines von mehreren Werkzeu-
gen, mit denen sich der gutachter die Prognosebeurteilung 
erarbeitet. Der Sachverständige hat dann die ergebnisse in 
einen individuellen Kontext zu stellen …“ [21]. Dies kann 
im  21. Jh.  nur  gelingen,  wenn  man  die  Psychopathologie 
als Grundlagenwissenschaft  [2]  für  die  Kriminalprognose 
nutzt.

Interessenkonflikt  Die autoren geben an,  dass kein  interessenkon-
flikt besteht.
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